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arbeit unter Leitung hervorragender Wissenschaftler 
arbeiten.

(6) Zur Verwirklichung ihrer Aufgaben hat die Aka
demie die Weiterbildung und Erziehung sowie den 
zweckmäßigen Einsatz ihrer Kader zu sichern. Ausge
hend von der wissenschaftlich-technischen Entwicklung 
hat sie auf der Grundlage eines langfristigen Kader
entwicklungsprogramms die systematische Ausbildung 
von Nachwuchskadern zu Führungskräften der Aka
demie planmäßig durchzuführen. Durch schnelle Über
mittlung ihrer Forschungsergebnisse und Erfahrungen 
hat sie zur Qualifizierung der Führungskader des ge
samten Bauwesens beizutragen.

§11
Veröffentlichungen

(1) Zur Verbreitung der Ergebnisse aus Forschung 
und Entwicklung gibt die Akademie Veröffentlichun
gen heraus.

(2) Die Akademie unterhält den zentralen Informa
tions- und Dokumentationsdienst sowie die zentrale 
Fachbibliothek des Bauwesens.

IV
Der Präsident und die Einrichtungen der Akademie

§12
Präsident

(1) Der Präsident der Akademie wird durch den Vor
sitzenden des Ministerrates berufen und abberufen.

(2) Der Präsident ist Ordentliches Mitglied der Aka
demie und führt den Vorsitz im Plenum. Der Präsident 
ist dem Minister für Bauwesen gegenüber für die Er
füllung der der Akademie übertragenen Aufgaben ver
antwortlich. Er ist der unmittelbare Vorgesetzte der 
Institutsdirektoren und leitet sie direkt an.

(3) Der Präsident legt die Aufgaben und Befugnisse 
für den Wissenschaftlichen Direktor, die Vizepräsiden
ten, die Direktoren der Institute sowie die Leiter der 
zentralen Einrichtungen der Akademie fest.

(4) Der Präsident erläßt die nach dem Statut erfor
derlichen Ordnungen, insbesondere die Geschäftsord
nung, sowie Weisungen für alle Einrichtungen der 
Akademie.

(5) Der Präsident trägt bei feierlichen Anlässen die 
Kette der Akademie.

§13
Wissenschaftlicher Direktor

(1) Der Wissenschaftliche Direktor ist der erste Stell
vertreter des Präsidenten. Er ist Ordentliches Mitglied 
der Akademie und wird auf Vorschlag des Präsidenten 
vom Minister für Bauwesen berufen und abberufen.

(2) Der Wissenschaftliche Direktor ist dem Präsiden
ten gegenüber verantwortlich für

— die Ausarbeitung der prognostischen Einschätzun
gen der Entwicklung von Wissenschaft und Tech
nik im Bauwesen;

— die Vorbereitung und Abstimmung des Perspek
tiv- und Jahresplanes der Akademie, die Ausar
beitung der entsprechenden Plandokumente sowie 
für die Bilanzierung und Koordinierung der wis
senschaftlichen mit den personellen und ökonomi
schen Planteilen der Akademie;

— die Ausarbeitung von Vorschlägen für die plan
mäßige proportionale Entwicklung der Forschungs
kapazitäten der Akademie in Abstimmung mit 
der Prognose und dem Perspektivplan;

— die Ausarbeitung von Grundlagen und Materia
lien zur Erhöhung der Effektivität der Baufor
schung, der Verbesserung der Planung und Lei
tung der wissenschaftlichen Arbeit in der Aka
demie und zur ständigen Weiterentwicklung ratio
neller Organisationsformen sowie zur optimalen 
Nutzung der Forschungsergebnisse;

— die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen In
stitutionen des Auslandes, insbesondere der So
wjetunion und der anderen Staaten des sozialisti
schen Weltsystems, gemäß den Richtlinien der 
staatlichen Organe.

§ 14

Vizepräsidenten

(1) Die Vizepräsidenten sind Ordentliche Mitglieder 
der Akademie und Direktoren eines Instituts. Sie wer
den auf Vorschlag des Präsidenten vom Minister für 
Bauwesen berufen und abberufen.

(2) Die Vizepräsidenten vertreten den Präsidenten 
bei der Leitung der Akademie und bei Beratungen in 
übergeordneten Organen. Sie organisieren und leiten 
die Verteidigung von Planvorschlägen, Aufgabenstel
lungen, Lösungsvorschlägen und Ergebnissen von For
schung und Entwicklung bzw. nehmen im Aufträge 
des Präsidenten an Verteidigungen vor zentralen staat
lichen Organen und wirtschaftsleitenden Organen des 
Bauwesens teil. Sie haben wissenschaftliche Tagungen 
und Veranstaltungen vorzubereiten und zu leiten.

(3) Die Vizepräsidenten sind Mitglieder des Präsi
diums und haben die Aufgabe, ausgehend von der pro
gnostischen Einschätzung der Entwicklung von Wissen
schaft und Technik, dem Präsidenten der Akademie 
Vorschläge zur Entwicklung der Grundlagenforschung 
sowie der angewandten Forschung mit Querschnitts
charakter im Bauwesen, zur Koordinierung und kom
plexen Lösung von Forschungsaufgaben sowie zur 
Durchsetzung von Ergebnissen der Forschung und Ent
wicklung im Bauwesen zu unterbreiten.

(4) Die Vizepräsidenten аг-beiten in wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Organisationen der Deutschen 
Demokratischen Republik sowie in internationalen Or
ganisationen und Fachverbänden auf dem Gebiet des 
Bauwesens mit. •

§15

Präsidium

(1) Das Präsidium der Akademie besteht aus dem 
Präsidenten, dem Wissenschaftlichen Direktor und den 
Vizepräsidenten.


